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geschichte, der Kunst-, Technik-, Sprach- und Literaturgeschichtesind ebenso dargestellt wie

Artikel theologischen oder juristischen Inhalts.

Natürlich kann man bei jedem Lexikon über Auswahlkriterien streiten, das Grundproblem
solcher Unternehmen. Es fällt z.B. auf, daß selbst kleine irische Städte wie Ardrahan

gewürdigt werden, weil dort ein frühes Kloster bestand, deutsche Klostergründungen des

Mittelalters wie Adelberg oder Baindt aber nicht erwähnt werden. In diesem Bereich muß

man leider doch wieder zu anderen Hilfsmitteln greifen.
Die Literaturangaben sind umfassend und auf dem neuesten Stand. Das einzige Hemmnis,
das einer weiten Vertreibung des Werkes im Wege sein könnte, ist der stolze Preis. Wer ihn

nicht scheut, kann mit diesem Werk die Summe der Kenntnis unserer Zeit über das Mittelalter
erwerben. G. T.

Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I. (= Deutsche Reichstagsakten, Mittlere

Reihe). 6. Band: Reichstage von Lindau, Worms, Freiburg 1496-1498. Bearb. von Heinz

Gollwitzer. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1979. 798 S.

Ursprünglich sollten die Akten zu den Reichstagen in der Zeit Maximilians I. (1486-1519) in

vier großen Blöcken erscheinen. Dies ist jedoch wegen derMaterialfülle nicht möglich. So legt
Heinz Gollwitzer die Dokumente aus den Jahren 1456-1498 vor, die die Reichstage zu

Lindau, Worms und Freiburg umfassen. Auf diesen Reichstagen sind keine weltbewegenden
neuen Themen behandelt worden. Es ging vor allem um die Fortführung der Reichsreform, in

Freiburg speziell um Gesetze zu einer Reichspolizeiordnung. Auch die Auseinandersetzungen
wegen des Gemeinen Pfennigs spielten eine Rolle. Außenpolitische Fragen (z.B. Italien,
Deutscher Orden/Polen) und die innere Politik (Gegensatz zwischen dem monarchischen und

ständischen Gedanken!) werden im Spiegel der Reichsversammlungen faßbar. Gollwitzer

führt in einer umfassenden historischen Einleitung (S. 28-92) in die Zeit ein. Aus der reichen

Dokumentation ist das Kräftespiel im Reich (Kurfürsten, Fürsten, Städte) klar und deutlich

ablesbar. Noch haben die Städte nicht endgültig Sitz und Stimme im Reichstag; dennoch sind

sie eingeladene und erwünschte Teilnehmer (besonders, wenn es ums Geld, etwa um den

Gemeinen Pfennig, geht). Auf zwei Reichstagen (Lindau, Freiburg) war aus Hall der

Stättmeister Michael Senst anwesend, der auch die Interessen von Heilbronn, Wimpfen und

Rothenburg wahrnahm. In Worms übernahm diese Funktion der Heilbronner Bürgermeister
Konrad Erer. Diese vierReichsstädte tagten mehrmals in Hall, um das gemeinsame Vorgehen
zu besprechen und die anfallenden Kosten zuverteilen. Am Rande der Freiburger Reichsver-

sammlung gab es kurze Verwirrung wegen der Stellung des Stifts Komburg, dessen Propst
Seyfried vom Holz in der Liste der zu Freiburg anwesenden Prälaten (zwischen dem Propst
von Ellwangen und dem Abt von St. Gallen) aufgeführt ist. Die Frage, ob Komburg
reichsunmittelbar war, war »zweivelich«. Der Bischof von Würzburg beanspruchte die

Oberhoheit über Komburg, er hatte dort auch den Gemeinen Pfennig einsammeln lassen

(worüber sich Kurfürst Bertold von Mainz sehr zufrieden zeigte). Man sieht, auch für die

Landes- und Ortsgeschichte hat die Edition große Bedeutung. Mit Ungeduld erwartet der

Historikerweitere Bände derDeutschen Reichstagsakten. U.

Karl-Friedrich Krieger: Die Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca.

1200-1437) (= Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte NF 23). Aalen:
Scientia 1979. 663 S.

Mit der zusammenfassenden Darstellung der königlichen Lehnshoheit im Spätmittelalter,
deren erste sechs Kapitel im Wintersemester 1976/77 vom Fachbereich Geschichte - Gesell-

schaft - Politik der Universität Regensburg als Habilitationsschrift angenommen wurden,

betritt derVerfasser weitgehend wissenschaftliches Neuland. Ausgehend von den grundlegen-
den methodischen UntersuchungenOtto Brunners, »der dem Versuch, das Wesen mittelalter-

licher Staatlichkeit mit den Denkformen und dem Begriffskatalog des modernen Staates

erfassen zu wollen, eine scharfe Absage erteilte«, und der Feststellung Karl Siegfried Baders,


